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Vorwort

Die gesetzlichen Vorschriften im Bereich der erneuerbaren Energien variieren von Land zu Land.

Geschäftsleute und Vertreter sonstiger Institutionen haben eine Reihe  nationaler Besonderheiten und 
regulatorischer Unterschiede zu berücksichtigen, bevor sie eine Entscheidung über grenzüberschreitende 
Projektentwicklung treffen. Dazu gehören vor allem Höhe und Kontinuität der staatlich gewährleisteten Tarife 
für erzeugte Energie, Möglichkeiten des Netzanschlusses und der Einspeisung, Formen der staatlichen 
Subventionen für die Umsetzung von EE-Projekten, Zugriff auf Landflächen und umweltschutzrechtliche 
Vorgaben. Der vorliegende bnt Survey Erneuerbare-Energie in Zentral- und Osteuropa (CEE-Region) 
bietet eine exklusive Möglichkeit, einen umfassenden Überblick über die regulatorischen und praktischen 
Rahmenbedingungen des EE-Umfelds in neun Ländern Osteuropas zu bekommen und dadurch neue Standorte 
für die Umsetzung eigener Projekte zu entdecken. 

Diese Publikation ist hilfreich für jede Gesellschaft, die eigene Projekte in der CEE-Region ausbauen 
oder entwickeln möchte. Sie ist ein Teil der Publikationsreihe von bnt-surveys, die sich mit verschiedenen, 
unternehmensrelevanten rechtlichen Aspekten vergleichend auseinandersetzt. Weitere Veröffentlichungen dieser 
Publikationsreihe finden Sie unter www.bnt.eu. 

Egor Zelianouski
bnt International Practice Group energy law
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Staatlicher Anreiz  
in EE-Förderung

Allgemeine gesetzliche 
Regelung

Abnahmepflicht des 
Stroms aus EE

Existiert im Land ein 
liberalisierter bzw. freier 
Energiemarkt?

•	 Belarus	hat	keinen	breiten	Eigenzugang	zu	fossilen	Energiequellen	und	muss	über	80%	
seines Energiebedarfs durch den Import aus anderen Ländern – hauptsächlich aus 
Russland – decken. 

•	 Am	10.	Mai	2011	wurde	das	Nationalprogramm	für	die	Entwicklung	der	örtlichen	
und	erneuerbaren	Energiequellen	in	den	Jahren	2011–2015	durch	den	Ministerrat	
verabschiedet.	Laut	diesem	Programm	plant	der	Staat	bis	zum	Jahr	2015	annähernd	
eine Verdoppelung des Anteils erneuerbarer Energien an der Gesamtenergieerzeugung 
auf dann bis zu 5,7 Mio. Tonnen Einheitsbrennstoff. Die geplanten Maßnahmen 
sollen auch die nachhaltige Entwicklung des Landes in Übereinstimmung mit dem 
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) und 
dem Kyoto-Protokoll gewähren.

•	 Die	gesetzliche	Regelung	für	erneuerbare	Energien	trat	im	Jahre	2006	mit	der	
Verabschiedung der Verordnung des Wirtschaftsministeriums Nr. 91 in Kraft, welche die 
Tarife für die Stromerzeugung aus EE-Quellen festgelegt hat. 

•	 Am	27.	Dezember	2010	wurde	das	Gesetz	Nr.	204-3	über	erneuerbare	Energiequellen	
verabschiedet.

•	 Die	aktuelle	Tarifgestaltung	für	den	Strom	aus	EE-Energien	ist	in	der	Verordnung	des	
Wirtschaftsministeriums	vom	30.	Juni	2011	Nr.	100	zu	finden.

•	 Garantiert	durch	das	Gesetz	für	erneuerbare	Energiequellen.

•	 Nein. Im Februar 2012 ist die Verordnung des Ministerrates vom 17. Oktober 2011 
Nr. 1394 in Kraft getreten, die die rechtliche Basis für die Entwicklung eines freien 
Energiemarkts bilden soll. Es ist aber zu konstatieren, dass sich derzeit die Entstehung 
eines liberalisierten Energiemarktes noch in der Anfangsphase befindet.

Einführung: Belarus



Erneuerbare-Energie

BRATISLAVA BUDAPEST KYIV MINSK NÜRNBERG PRAHA RIGA SOFIA TALLINN VILNIUS WARSZAWA | 7

➝

➝

➝

➝

Staatlicher Anreiz  
in EE-Förderung

Allgemeine gesetzliche 
Regelung

Abnahmepflicht des 
Stroms aus EE

Existiert im Land ein 
liberalisierter bzw. freier 
Energiemarkt?

•	 Gemäß	dem	durch	die	Regierung	verabschiedeten	Estnischen	Nationalen	
Entwicklungsplan für den Energiesektor bis 2020 ist geplant, den Anteil erneuerbarer 
Energien	am	gesamten	Energieverbrauch	auf	23.6%	im	Jahr	2015	und	auf	25%	im	Jahr	
2020 zu erhöhen. Die Regierung bietet ihre Unterstützung bei den Projekten im Bereich 
der Erzeugung erneuerbarer Energien an um dieses Ziel zu erreichen.

•	 Der	Sektor	erneuerbare	Energien	regelt	sich	nach	den	allgemeinen	Energiegesetzen,	
wobei vor allem das Strommarktgesetz, die Netzanschlussregeln und das Gesetz über 
flüssige Kraftstoffe zu nennen sind. Es gibt keine spezielle Regelung für erneuerbare 
Energien.

•	 Keine	Abnahmepflicht.

•	 Der	Markt	wurde	zum	1.	Januar	2013	liberalisiert.	Ab	diesem	Zeitpunkt	bekam	der	
Verbraucher die Möglichkeit, den Energieverkäufer zu wählen. Diese Änderungen 
ermöglichen aber keine freie Wahl des Netzbetreibers. 

Einführung: Estland



Erneuerbare-Energie

8 | BRATISLAVA BUDAPEST KYIV MINSK NÜRNBERG PRAHA RIGA SOFIA TALLINN VILNIUS WARSZAWA

➝

➝

➝

➝

Staatlicher Anreiz  
in EE-Förderung

Allgemeine gesetzliche 
Regelung

Abnahmepflicht des 
Stroms aus EE

Existiert im Land ein 
liberalisierter bzw. freier 
Energiemarkt?

•	 Aus	erneuerbaren	Quellen	erzeugte	Energie	stellt	einen	beträchtlichen	Anteil	des	
lettischen	Energieverbrauchs	dar	(zurzeit	etwa	30%),	was	Lettland	zu	den	führenden	
Ländern Europas bezüglich der Nutzung der erneuerbaren Energien macht. Lettland 
plant jedoch diesen Anteil noch weiter auszubauen: nach der Richtlinie 2009/28/EG 
hat	sich	Lettland	verpflichtet,	bis	zum	Jahr	2020	den	aus	den	erneuerbaren	Quellen	
erzeugten	Anteil	des	Endenergieverbrauchs	bis	auf	40%	zu	erhöhen.	Zurzeit	kommt	
der Großteil der erneuerbaren Energie von drei Wasserkraftwerken; die Anteile der 
aus anderen EE-Quellen (Holz, Wind, Biogas, etc.) erzeugten Energie sind erheblich 
geringer.

•	 Die	wichtigsten	gesetzlichen	Regelungen	im	Bereich	von	erneuerbaren	Energien	sind	
wie folgt:
– Energiegesetz vom 3. September 1998;
– Gesetz über den Strommarkt vom 5. Mai 2005;
– Gesetz zur Regulierungsbehörde vom 19. Oktober 2000;
– Verordnung Nr. 262 über die Erzeugung des Stroms aus erneuerbaren 

Energiequellen	vom	15.	März	2010;
– Verordnung Nr. 221 über die Erzeugung des Stroms in Kraft-Wärme-

Kopplungsanlagen vom 10. März 2010.
•	 Einfluss	der	Harmonisierungsmaßnahmen	der	EU:	sowohl	das	zweite	als	auch	das	dritte	

Energiepaket der EU wurde in die nationalen Rechtsvorschriften umgesetzt. 

•	 Nach	dem	Gesetz	über	den	Strommarkt	muss	ein	bestimmter	Teil	des	verbrauchten	
Stroms	in	Lettland	aus	erneuerbaren	Energiequellen	erzeugt	werden.	In	Bezug	auf	diese	
Kapazitäten besteht eine Abnahmepflicht.

•	 Es	ist	jedoch	zu	berücksichtigen,	dass	durch	die	Verordnungen	der	Regierung																	
Nr. 365 vom 17. Mai 2011, Nr. 606 vom 28. August 2012 und Nr. 604 vom 28. August 
2012 die Abnahmepflicht in Bezug auf die erneuerbare Energie aus allen Quellen 
bis	zum	1.	Januar	2016	ausgesetzt	wurde.	Es	ist	eher	unwahrscheinlich,	dass	bis	zur	
Verabschiedung des neuen Gesetzes zur erneuerbaren Energie die jetzige Regelung 
zur Abnahmepflicht wieder in Kraft treten wird.

•	 Der	Strommarkt	wird	entsprechend	den	EU-Vorschriften	zur	Liberalisierung	des	
Strommarktes gestaltet, obwohl das staatliche Unternehmen „Latvenergo“ nach wie vor 
einen	Marktanteil	von	etwa		90%	im	Stromerzeugungsbereich	hat.

•	 Auf	dem	Gasmarkt	ist	allein	das	Unternehmen	„Latvijas	gāze“	tätig,	da	der	Anschluss	
des Gasnetzwerkes Lettlands an die anderen europäischen Gasnetze zurzeit nicht 
möglich ist.

Einführung: Lettland
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•	 Die	Stilllegung	des	Atomkraftwerks	Ignalina	Ende	2009	hat	für	Litauen	die	
Frage gestellt, wie die Sicherung der Energieversorgung zukünftig am Besten zu 
gewährleisten ist. Litauen hat sich verpflichtet, den Anteil erneuerbarer Energien 
am	gesamten	Energieverbrauch	bis	zum	Jahr	2020	auf	23%	zu	steigern.	Unter	
den	erneuerbaren	Energiequellen	spielen	die	Wasserkraft	für	die	Stromerzeugung	
und die Biomasse für die Wärmeproduktion eine besondere Rolle. Durch seine 
umfangreichen landwirtschaftlichen Nutzflächen zeichnet sich Litauen durch reichlich 
Biomasse-Potenzial aus. Stark entwickelt sind bislang nur die Holznutzung und die 
Biokraftstoffproduktion. Aus diesem Grunde haben innovative Anlagen zur Verwertung 
von landwirtschaftlichen Reststoffen und Energiepflanzen ein großes Potenzial. Der 
Einsatz von solarthermischen Anwendungen kommt häufiger als Photovoltaik vor, 
jedoch ist das Potenzial in Litauen aufgrund der geringen Sonneneinstrahlung nicht 
besonders groß. Geothermie spielt ebenfalls nur eine untergeordnete Rolle.

•	 Die	wichtigsten	Rechtsvorschriften	im	Bereich	der	erneuerbaren	Energien	sind	wie	folgt:
– Gesetz der Republik Litauen über erneuerbare Energien;
– Elektrizitätsgesetz der Republik Litauen;
– Regierungsbeschluss Nr. 827 über Verfahren für die Förderung der Stromproduktion 

aus erneuerbaren Energien;
– Beschluss Nr. 7 der Nationalen Kontrollkommission für Preise und Energie über die 

Preisgestaltung von Abgaben für öffentliche Dienstleistungen im Elektrizitätssektor;
– Beschluss Nr. O3-249 der Nationalen Kontrollkommission für Preise und Energie 

über die Festlegung des höchstmöglichen Einspeisetarifs.

•	 Eine	Abnahmeverpflichtung	gilt	auf	Grund	des	Gesetzes	über	erneuerbare	Energien	bis	
zum 31. Dezember 2020.

•	 Im	Zuge	der	Umsetzung	des	dritten	EU-Energie	Pakets	gab	es	im	Jahr	2010	
viele wichtige Änderungen auf dem litauischen Energiemarkt. Es wurde mit der 
Liberalisierung des Energiemarktes begonnen und der EE-Sektor wurde aufgeteilt 
in: Stromerzeugung, Stromübertragung und Stromverteilung. Es wird bezweckt, dass 
mit der Liberalisierung des Strommarktes und mit der schrittweisen Förderung des 
Wettbewerbes die Energiepreise sinken oder dass sie der wirtschaftlichen Lage 
angepasst werden können. Es soll erwähnt werden, dass jeder Stromverbraucher 
in Litauen einen unabhängigen Stromversorger (Stromlieferanten) frei wählen kann 
(Unternehmen seit 2005, Verbraucher seit 2007).

Einführung: Litauen
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•	 Aus	erneuerbaren	Quellen	erzeugte	Energie	stellt	noch	einen	geringen	Anteil	des	
polnischen	Energieverbrauchs	dar,	Hauptenergiequelle	ist	immer	noch	Steinkohle	
und Gas aus Russland. Polen hat sich verpflichtet, den Anteil erneuerbarer Energien 
am	gesamten	Energieverbrauch	bis	zum	Jahr	2020	auf	20%	zu	steigern.	Das	aktuell	
bestehende Modell der EE-Förderung in Polen gemäß dem Gesetz Energierecht vom 
10.04.1997 befindet sich im weitgehenden Umbau: am 26.07.2012 wurde der  
2. Entwurf des komplett neuen EE-Gesetzes von der Regierung vorgestellt. Das neue 
Fördersystem für erneuerbare Energien soll das Bisherige ersetzen, wobei es noch nicht 
klar ist, in welchem Umfang und wie. Aktuell befindet sich der Entwurf in der Phase der 
Regierungsarbeiten, laut dem Regierungssprecher sollte der Entwurf im April 2013 dem 
polnischen Parlament vorgelegt werden.

•	 Aktuell	befinden	sich	die	Regelungen	über	erneuerbare	Energiequellen	und	ihre	
Förderung im Gesetz Energierecht vom 10.04.1997.

•	 Die	gesetzliche	Pflicht	zur	Abnahme	des	aus	erneuerbaren	Energiequellen	erzeugten	
Stroms ergibt sich aus Art. 9a Abs. 6 des Energiegesetzes.

•	 In	Polen	wurde	der	Energiemarkt	zwar	liberalisiert	(es	bestehen	keine	staatlichen	
Monopole, theoretisch steht jedem Endabnehmer das Recht zu, den Energielieferanten 
frei zu wählen), aber in der Praxis werden immer noch fast alle Verträge mit dem örtlich 
zuständigen Energielieferanten abgeschlossen.

Einführung: Polen
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•	 In	der	Slowakei	wird	der	Strom	hauptsächlich	in	Kernkraft-	und	Wärmekraftwerken	
erzeugt.	Im	Zusammenhang	mit	der	Ausnutzung	der	erneuerbaren	Energiequellen	
spielte lange Zeit nur die Stromerzeugung in zahlreichen Wasserkraftwerken eine 
Rolle.	In	den	letzten	Jahren	gehört	die	Erzeugung	von	Energie	aus	den	erneuerbaren	
Energiequellen	zu	den	Prioritäten	der	slowakischen	Energiepolitik.	Diese	Entwicklung	
ist	vor	allem	als	Konsequenz	der	Mitgliedschaft	der	Slowakei	in	der	Europäischen	Union	
anzusehen.

•	 In	der	Slowakei	soll	bis	2020	14%	des	Energieverbrauchs	aus	erneuerbaren	
Energiequellen	erzeugt	werden.	Zur	Förderung	dieses	nationalen	Ziels	wurde	im	Jahre	
2009	das	Gesetz	Nr.	309/2009	über	die	Förderung	der	erneuerbaren	Energiequellen	
und der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung (im Weiteren das „EE-Gesetz“) 
verabschiedet. Das EE-Gesetz stellt die grundlegende gesetzliche Regelung im Bereich 
der	erneuerbaren	Energiequellen	in	der	Slowakei	dar.	Es	wurde	inzwischen	mehrfach	
novelliert, um die großen Investitionen in den Bau der Solaranlagen (hervorgerufen 
durch eine großzügige Unterstützung in Form des Einspeisetarifs) einzuschränken.

•	 Mit	dem	Gesetz	Nr.	276/2001	über	die	Regulierung	in	Netzbranchen	wurde	das	
Regulierungsamt als unabhängiges staatliches Organ der Regulierung im Energiesektor 
errichtet. Das Regulierungsamt stellt vor allem einen transparenten und effektiven 
Wettbewerb in den Netzbranchen sicher, bestimmt die Preisgestaltung der Energien, 
führt die Preisregulierung durch, entscheidet über die Erteilung, Änderung und 
Entziehung der Genehmigungen zur Durchführung der regulierten Tätigkeiten, gestaltet 
die Regeln für das Funktionieren des Strom- und Gasmarktes und überwacht deren 
Einhaltung. 

•	 Garantiert	durch	das	EE-Gesetz.

•	 Seit	1.	Juli	2007	besteht	in	der	Slowakei	ein	liberalisierter	Strommarkt.	Im	Bereich	der	
Elektroenergetik unterliegen die Erzeugung, der Handel und der Vertrieb dem freien 
Wettbewerb.

Einführung: Slowakei
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•	 Die	Grundlage	für	die	systematische	Unterstützung	der	Erzeugung	von	Energie	aus	
erneuerbaren	Energiequellen	bilden	das	Gesetz	Nr.	165/2012	Slg.,	über	geförderte	
Energiequellen,	das	Gesetz	Nr.	180/2005	Slg.,	über	die	Förderung	der	Stromerzeugung	
aus erneuerbaren Energien sowie das Gesetz Nr. 458/2000 Slg., über die 
unternehmerischen Bedingungen und über die Ausübung der Staatsverwaltung in den 
Energiewirtschaftszweigen (Energiewirtschaftsgesetz).

•	 Das	Gesetz	Nr.	165/2012	Slg.,	über	die	erneuerbaren	Energien	(EEG-cz)	und	die	damit	
zusammenhängenden  Verordnungen,

•	 Das	Energiegesetz	(vor	allem	das	Gesetz	Nr.	458/2000	Slg.	und	Nr.	406/2000	Slg.),	
das die Grundbedingungen für Unternehmen in einzelnen Energiezweigen und die 
Regeln	zur	Unterstützung	der	Erzeugung	der	Energie	aus	erneuerbaren	Energiequellen	
festsetzt.

•	 Obwohl	der	Betreiber	die	Verpflichtung	hat,	den	gesamten	Strom	aus	erneuerbaren	
Energiequellen	abzunehmen,	enthält	das	Gesetz	zum	Schutz	des	Distributionsnetzes	
vor einer Überleistung eine Ausnahmeregelung. Diese sieht vor, dass der Betreiber 
im Fall der Überleistung keine Abnahmepflicht bezüglich des Stroms hat, wenn diese 
den Schwankungen der belieferten erneuerbaren Energie entspringt (Nacht- und 
Tageszeiten,	Jahreszeiten)	und	wenn	es	um	einen	nachweislichen	Kapazitätsengpass	
geht oder wenn es zu einer Gefährdung des gefahrlosen und verlässlichen Betriebs 
des Elektrisierungssystems kommen könnte. Diese Ausnahme wird in der Praxis öfter 
ausgeübt.

•	 Der	Elektrizitätsmarkt	wurde	schrittweise	in	den	Jahren	2002	bis	2005	liberalisiert.	Seit	
dem	Jahre	2006	ist	der	Elektrizitätsmarkt	voll	liberalisiert,	und	der	Abnehmer	kann	sich	
jetzt seinen Lieferanten frei auswählen.

Einführung: Tschechische Republik
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•	 Die	Ukraine	definierte	im	Jahr	2006	mit	der	„Energiestrategie	bis	zum	Jahre	2030“	
Ausbauziele für den ukrainischen Energiesektor. Zwar setzt die Ukraine, die über 
umfangreichen Kohle- und Uranvorkommen verfügt, schwerpunktmäßig auf den Ausbau 
der Kohle- und Nuklearnutzung sowie auf die Steigerung der Energieeffizienz in den 
Sektoren Wirtschaft, Gebäude und Energieerzeugung, jedoch soll, wenn auch nur im 
geringen Maße, der Ausbau von erneuerbaren Energien ebenfalls gefördert werden. 
So soll der Anteil der erneuerbaren Energien an der gesamten Energieerzeugung des 
Landes	von	derzeit	ca.	1,5%	bis	zum	Jahr	2030	auf	20%	gesteigert	werden.

•	 Den	ersten	Schritt	in	den	Ausbau	der	erneuerbaren	Energien	tat	die	Ukraine	mit	der	
Verabschiedung des „Gesetzes über alternative flüssige und gasförmige Treibstoffe“ 
vom	14.	Januar	2000;	N	1391-XIV;	mit	der	Ergänzung	vom	21.	Mai	2009;	N	1391-IV	und	
des „Gesetzes über alternative Energieformen“ vom 20. Februar 2003; N 555-IV; mit 
Ergänzung vom 25. September 2008; N 601-VI. Das erste Gesetz definiert die Prinzipien 
der Förderpolitik. Das zweite Gesetz legt die staatlichen Mechanismen der Regulierung 
fest. 

•	 Der	ukrainische	Gesetzgeber	ist	nicht	bei	der	Schaffung	des	rechtlichen	Rahmens	
stehengeblieben. Angesichts der Tatsache, dass erneuerbare Energien heute noch 
nicht wettbewerbsfähig sind und die Investitionsentscheidung privater Unternehmen 
im Wesentlichen von der Gestaltung einer öffentlichen Förderung abhängt, führte die 
Ukraine in dem „Gesetz über die Elektroenergiewirtschaft“ vom 25. September 2008 
(601-VI) den sog. „grünen Tarif“ als erste Fördermaßnahme ein.

•	 	Die	Abnahmepflicht	folgt	aus	§	15	Abs.	2	des	ukrainischen	„Gesetzes	über	die	
Elektroenergiewirtschaft“ (EnergieG).

•	 Nein.	Die	aus	alternativen	Energiequellen	stammende	Energie	darf	entweder	auf	
dem „Großhandel“, oder direkt an den Endverbraucher verkauft werden. Letzteres ist 
aufgrund der staatlichen Subventionierung der elektrischen Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen	wenig	praxisrelevant.	Der	„Großhandel“	ist	nach	dem	Ein-Käufer-
Modell organisiert, wobei das Staatsunternehmen „Energorynok“ die erzeugte 
elektrische Energie zu den vom „grünen Tarif“ festgesetzten Preisen kaufen muss. 
Ein Mustervertrag wurde von der Nationalen Energieregulierungskommission (NERK) 
bestätigt.
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➝

➝

➝

➝

Staatlicher Anreiz  
in EE-Förderung

Allgemeine gesetzliche 
Regelung

Abnahmepflicht des 
Stroms aus EE

Existiert im Land ein 
liberalisierter bzw. freier 
Energiemarkt?

•	 Ungarn	ist	–	trotz	eines	Atomkraftwerkes	–	weitgehend	auf	den	Import	von	
herkömmlichen	Energieträgern	aus	anderen	Ländern	angewiesen.	Mehr	als	83%	
des	Erdgasbedarfs	und	mehr	als	80%	des	Erdölbedarfs	werden	importiert.	Das	
Land verfügt, abgesehen von einem geringen Erdgas- und Kohlevorkommen, 
über keine nennenswerten Ressourcen. Zudem hat Ungarn als Mitgliedsstaat 
der EU Verpflichtungen hinsichtlich des Anteils an erneuerbaren Energien 
am Gesamtprimärenergieverbrauch zu erfüllen. Die Europäische Kommission 
erwartet	von	Ungarn	einen	Anteil	von	13%	an	erneuerbaren	Energien	am	
Gesamtprimärenergieverbrauch bis 2020. Der Aktionsplan 2010 bis 2020 der 
ungarischen Regierung zur Nutzung erneuerbarer Energien übertrifft diese Forderung 
noch: die ungarische Regierung will bis 2020 einen Anteil an erneuerbaren Energien 
in	Höhe	von	14,65%	erbringen.	Um	dieses	Ziel	zu	erreichen,	setzt	Ungarn	vor	allem	auf	
Biogas und Geothermie.

•	 Die	Förderung	von	Strom	aus	erneuerbaren	Energien	erfolgt	in	Ungarn	über	eine	
Preisregelung in Gestalt einer Einspeisevergütung.

•	 Die	Dauer	der	Vergütung	und	die	geförderte	Höchstmenge	wird	von	einer	
weiterführenden	Verordnungen	geregelt	(Gesetz	Nr.	LXXXVI	aus	dem	Jahr	2007	über	
den elektrischen Strom).

•	 Die	Vergütung	wird	als	Festvergütung	gewährt	und	variiert	mit	der	Tageszeit.

•	 Die	Abnahmepflicht	des	EE-Stroms	ist	durch	die	Regierungsverordnung	Nr.	389/2007	
(XII.23.)	festgesetzt.

•	 Die	Liberalisierung	des	ungarischen	Strommarktes	erfolgt	nach	den	Richtlinien	der	
Europäischen Union, sie wird aber von politischen Debatten über die Reformen 
überschattet. Erst das gegenwärtig gültige Gesetz über den elektrischen Strom hat die 
nach der Richtlinie 2003/54/EG vorgeschriebenen Liberalisierungsverpflichtungen 
erfüllt.

Einführung: Ungarn
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Hat der Netzbetreiber den Netzanschluss zu sichern und welche  
gesetzliche Definition gilt für Netzanschlusspunkt?

Estland:

Ja. Der Netzbetreiber muss für 
jede elektrische Anlage, die den 
gesetzlichen Anforderungen, sowie 
technischen Voraussetzungen des 
Netzbetreibers entspricht und sich 
auf seinem Versorgungsgebiet 
befindet, den Netzanschluss sichern.

Lettland:

Ja, wenn die Voraussetzungen 
erfüllt sind. Der Netzanschluss kann 
aber verweigert werden, wenn die 
Netzkapazitäten nicht ausreichen.

Netzanschlusspunkt ist eine vom 
Systemoperator zu bestimmende 
Stelle im Stromübertragungs- oder 
Stromverteilungssystem, an dem 
der Anschluss einer Stromer-
zeugungsanlage entsprechend den 
technischen Anforderungen und für 
einen wirtschaftlich begründeten 
Preis möglich ist. 

Litauen:

Ja. Unter dem Netzanschlusspunkt 
versteht man einen im Netz 
genau bestimmten Punkt, 
an dem die Netzanlagen an 
das Stromübertragungs- und 
(oder) Stromverteilungssystem 
angeschlossen werden.

➝ ➝ ➝

Netzanschluss
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Ukraine:

Ja, der Netzbetreiber hat den Netzanschluss zu 
gewährleisten. 

Bei dem Netzanschlusspunkt handelt es sich um 
die Grenze des Grundstücks auf dem sich die 
stromerzeugenden Anlagen befinden, oder, mit 
Zustimmung des Betreibers der Anlage, um den Teil 
des Grundstücks auf dem sich derartige Anlagen 
befinden.

Belarus:

Ja, der Netzbetreiber muss die reibungslose 
und nichtdiskriminierende Zuweisung des 
nächstgelegenen Punktes der staatlichen 
Energienetze durchführen und den zugesicherten 
Anschluss der EE-Anlagen zu diesem Punkt 
sicherstellen.

➝ ➝

Hat der Netzbetreiber den Netzanschluss zu sichern und welche  
gesetzliche Definition gilt für Netzanschlusspunkt?

Netzanschluss
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Hat der Netzbetreiber den Netzanschluss zu sichern und welche  
gesetzliche Definition gilt für Netzanschlusspunkt?

Ungarn:

Ja. Unter dem Netzanschlusspunkt versteht 
man die Eigentumsgrenze der Elektrizitätswerke, 
zwischen Elektrizitätswerk und Verbraucheranlage 
sowie zwischen Elektrizitätswerk und Privatleitung, 
Erzeugerleitung bzw. Direktleitung.

Polen:

Ja, der Netzbetreiber kann aber den Netzanschluss 
wegen mangelnder technischer und wirtschaftlicher 
Netzbedingungen verweigern.

Netzanschlusspunkt wird dabei definiert als jene 
Stelle im Netz, an die das Energiewerk die elektrische 
Energie liefert oder die im Netzanschlussvertrag bzw. 
im Stromliefervertrag genau bestimmt ist.

➝ ➝

Netzanschluss
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Slowakei:

Ja, der Betreiber des Distributionssystems ist 
verpflichtet die EE-Anlage des Stromerzeugers 
bevorzugt an das Distributionssystem anzuschließen, 
sobald die Anschlussgebühr bezahlt ist und 
die EE-Anlage die technischen und formellen 
Geschäftsbedingungen des Anschlusses in das 
System erfüllt und die Sicherheit, Zuverlässigkeit und 
Stabilität des Systembetriebes gewährleistet ist.

Netzanschlusspunkt ist als der eigentliche physische 
Anschluß der elektroenergetischen Anlage oder der 
Abnahmeelektroanlage an das System definiert.

Tschechische Republik:

Ja, der EE-Stromerzeuger genießt das Vorrecht 
zum Netzanschluss. Der Betreiber kann in einigen 
Fällen (Überlastung, Instabilität der Netze usw.) 
den Anschluss verweigern, er muss aber seine 
Berechtigung dafür beweisen.

Der Netzanschlusspunkt ist der Punkt, der zum 
Zweck des Anschlusses an das Verteilungsnetz 
und in Übereinstimmung mit dem Anschlussvertrag 
ausgebaut wird.

Hat der Netzbetreiber den Netzanschluss zu sichern und welche  
gesetzliche Definition gilt für Netzanschlusspunkt?

➝ ➝

Netzanschluss
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Wer trägt Kosten für den Netzanschluss?

Soll der Netzbertreiber das Netz ggf. optimieren, 
verstärken oder ausbauen?

Stromerzeuger
– Belarus
– Tschechische Republik
– Estland
– Ungarn
– Lettland
– Polen

Stromerzeuger und der  
Netzbetreiber zusammen
– Litauen
– Slowakei
– Ukraine

Nein
– Tschechische Republik
– Lettland

Ja
– Belarus
– Estland
– Ungarn
– Litauen
– Polen*
– Slowakei
– Ukraine

Nota bene: 
In	der	Ukraine	werden	die	Kosten	des	Netzanschlusses	zu	50%	von	dem	Netzbetreiber	und	zu	50%	durch	den	Erzeuger	
erneuerbarer Energie in Form einer zurückzuerstattenden finanziellen Hilfe getragen. Die Rückerstattungsfrist wird von 
der	NERK	festgesetzt	und	darf	10	Jahre	nicht	überschreiten.

* Für Polen folgt diese Verbindlichkeit des Netzbetreibers aus der Rechtsprechung

Netzanschluss
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Netzanschluss

Wer trägt Kosten für die Erweiterung der Netzkapazität?

Netzbetreiber
– Belarus
– Estland
– Ungarn
– Ukraine

Stromerzeuger und der  
Netzbetreiber zusammen
– Litauen
– Slowakei

Keine Pflicht zur Erweiterung  
der Netzkapazität/nicht entschieden
– Tschechische Republik
– Lettland

Stromerzeuger
– Polen

Nota bene: 
–	 In	Litauen	muss	der	Stromerzeuger	dem	Netzbetreiber	bis	zu	10%	der	Kosten	für	Erweiterung	bzw.	Modernisierung	der	

Netze rückerstatten, es sei denn, das Netz wird mit einer Anlage verbunden, für welche keine Förderungsmaßnahmen 
Anwendung finden.

– In der Slowakei sind die Kosten zwischen dem Stromerzeuger und dem Betreiber des Distributionssystems im Verhältnis 
von	90%	zu	10%	entsprechend	verteilt.	
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Tarifgestaltung und Sonstige Formen  
der Subventionierung

Tarife und Subventionen Belarus 

Modelle der Tarife

In Belarus gilt ein Prämiensystem, welches bestimmte Zuschläge/Koeffizienten zu Strommarktpreisen für die 
Industriebranche vorsieht. Strommarktpreise werden auf Grund der allgemeinen Vergütungsformel festgestellt und je nach 
der EE-Anlage mit den entsprechenden Koeffizienten multipliziert.

Die allgemeine Vergütungsformel des Stroms für die Industriebranche lautet wie folgt: 

TN = Tb*(0,11+0,89KN / KB)
TN = Tarif für die Elektroenergie am Tag der Rechnungslegung
Tb = Vom Ministerium für Wirtschaft  festgelegter Tarif für Elektroenergie
KN = Wechselkurs des BYR zum US $ lt. Nationalbank am Tag der Rechnungslegung
KB = Wechselkurs des BYR zum US $ lt. Nationalbank am Tag der Festlegung des Tarifes für Elektroenergie vom  

 Ministerium für Energie

Windenergie

Der Prämienkoeffizient beträgt 1,3. 
Eine Wind-KW kostet den Staat ca. 14 Eurocent

Solar

Der Prämienkoeffizient beträgt 3,0.
Tarif – ca. 32,34 Eurocent

Biogas

Der Prämienkoeffizient beträgt 1,3. 
Tarif – ca. 14 Eurocent

Anfangsvergütung und Degressionsschemen

Die	oben	genannte	Anfangsvergütung	gilt	für	einen	Zeitraum	von	zehn	Jahren	ab	Inbetriebnahme	der	entsprechenden	
E-Anlagen.	Für	die	nachfolgenden	zehn	Jahre	gilt	ein	Prämienkoeffizient	in	Höhe	von	0,85.	Auf	Eurobasis	entspricht	er	dem	
Betrag in Höhe von ca. 9,163 Eurocent.

Sonstige Formen der Subventionierung

EE-Anlagen werden beim Import aus anderen Ländern von der Einfuhr-MwSt befreit. Mit den EE-Anlagen belegte 
Flurstücke unterliegen nicht der Grundsteuer. Des Weiteren sind Biogasanlagen von Immobiliensteuern befreit. Weitere 
Subventionierungen können durch Abschluss eines Investitionsvertrags mit der Republik Belarus gesichert werden. Für 
diesen Fall sehen die gesetzlichen Vorschriften die Gewährung einer Reihe von zusätzlichen Steuer- und Zollpräferenzen 
vor.

➝

➝

➝

➝

➝

➝
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Tarife und Subventionen Estland

Modelle der Tarife

Der Übertragungsnetzbetreiber bezahlt eine Unterstützung für Erzeuger erneuerbarer Energien. Die Unterstützung beträgt 
0.0537	Euro	pro	Kilowattstunde.	Als	Finanzierungsquelle	für	die	Zahlung	der	Gebühr	dient	zudem	der	Verbraucher,	der	
eine Gebühr für die erneuerbaren Energien abhängig vom Umfang der benutzten Netzdienstleistungen und des durch die 
Produktionslinie verbrauchten Stroms zahlt. 

Die Rechnung für Stromverbrauch besteht aus vier Bestandteilen: Stromgebühr + Netzgebühr + Verbrauchsteuer auf Strom 
+ EE-Gebühr.  Die Stromgebühr ist auf Grund des freien Wettbewerbs am Energiemarkt bestimmt. Die Netzgebühr und 
Steuern werden staatlich festgesetzt.

Windenergie

Der Übertragungsnetzbetreiber bezahlt eine Unterstützung für Erzeuger erneuerbarer Energien. Die Unterstützung 
beträgt 0.0537 Euro pro Kilowattstunde. Hier ist auch darauf hinzuweisen, dass die Unterstützungsgebühr bei Strom aus 
Windenergie	so	lange	gezahlt	wird,	bis	ein	Gesamtstromumfang	in	Höhe	von	600	GWh/Jahr	in	Estland	erzeugt	worden	ist.

Solar

Der Übertragungsnetzbetreiber bezahlt eine Unterstützung für Erzeuger erneuerbarer Energien. Die Unterstützung beträgt 
0.0537 Euro pro Kilowattstunde.

Biogas

Der Übertragungsnetzbetreiber bezahlt eine Unterstützung für Erzeuger erneuerbarer Energien. Die Unterstützung beträgt 
0.0537 Euro pro Kilowattstunde.

Anfangsvergütung und Degressionsschemen

Die	genannte	Unterstützung	wird	für	einen	Zeitraum	von	zwölf	Jahren	ab	dem	Erzeugungsbeginn	zugesichert.

Sonstige Formen der Subventionierung

Es gibt eine Investitionsunterstützung für die Stromerzeuger aus Windenergie. Das so genannte Investitionsförderprogramm 
bietet Unterstützung bei ursprünglicher Investition in die Ausrüstung, die die Voraussetzungen des Stromgesetzes und 
der Netzanschlussregeln erfüllt. Es ist zu berücksichtigen, dass die Erzeuger, die eine Unterstützung aufgrund des 
Investitionsförderprogramms bekommen, von einer Förderung nach den oben erwähnten Vorschriften ausgeschlossen 
sind.

➝

➝

➝

➝

➝

Tarifgestaltung und Sonstige Formen  
der Subventionierung

➝



Erneuerbare-Energie

BRATISLAVA BUDAPEST KYIV MINSK NÜRNBERG PRAHA RIGA SOFIA TALLINN VILNIUS WARSZAWA | 23

Tarife und Subventionen Lettland

Modelle der Tarife

In	Bezug	auf	die	aus	erneuerbaren	Energiequellen	erzeugte	Energie	ist	das	Einspeise-Tarif-Modell	anwendbar.	Es	ist	jedoch	
zu berücksichtigen, dass durch die Verordnungen der Regierung Nr. 365 vom 17. Mai 2011, Nr. 606 vom 28. August 2012 
und Nr. 604 vom 28. August 2012 die Abnahmepflicht in Bezug auf die erneuerbare Energie aus allen Quellen bis zum 
1.	Januar	2016	ausgesetzt	wurde.	Es	ist	eher	unwahrscheinlich,	dass	bis	zur	Verabschiedung	des	neuen	Gesetzes	zur	
erneuerbaren Energie die jetzige Regelung zur Abnahmepflicht wieder in Kraft treten wird.

C – der Preis ohne MwSt (LVL/MWh);
e – der Wechselkurs LVL/EUR, festgelegt bei der Zentralbank Lettlands (=0,702804);
k – der Differenzierungs-Koeffizient, der von der Kapazität der eingerichteten Stromerzeugungsanlage abhängig ist  

 (dieser variiert von 0,8 für Anlagen von über 100 MW, bis zu 1,240 für Anlagen von weniger als 0,08 MW); 
Tg – der von der Regulierungsbehörde Lettlands genehmigte Gastarif, ohne MwSt.

Windenergie

Für Windenergie wird der Tarif folgendermaßen berechnet (unter Berücksichtigung der oben dargestellten Anmerkung):

•	 Für	Windanlagen	mit	einer	Turbinen-Kapazität	von	weniger	als	0,25	MW:
–	 Für	die	ersten	10	Jahre:	C	=	147	× e × k
–	 Für	den	Zeitraum	nach	den	ersten	10	Jahren:	C	=	147	× e × k × 0,6

•	 Für	Windanlagen	mit	einer	Turbinen-Kapazität	von	mehr	als	0,25	MW:
–	 Für	die	ersten	10	Jahre:	C	=	120	× e × k 
–	 Für	den	Zeitraum	nach	den	ersten	10	Jahren:	C	=	120	× e × k × 0,6

Solar

Für Solarenergie wird der Tarif folgendermaßen berechnet: 
•	 Für	die	ersten	20	Jahre:	C	=	427	× e.

Biogas

Für Biogasanlagen berechnet sich der Tarif wie folgt: 

•	 Für	Biogasanlagen	mit	einer	Kapazität	von	weniger	als	2	MW:
–	 Für	die	ersten	10	Jahre:	C	=	188	× e × k
–	 Für	den	Zeitraum	nach	den	ersten	10	Jahren:	C	=	188	× e × k × 0,8

•	 Für	Biogasanlagen	mit	einer	Kapazität	von	2	bis	4	MW:

–	 Für	die	ersten	10	Jahre:			

–	 Für	den	Zeitraum	nach	den	ersten	10	Jahren:			

➝

➝

➝

➝

Tarifgestaltung und Sonstige Formen  
der Subventionierung

C = 
Tg × k

 × 4,5 ;
9,3

C = 
Tg × k

 × 3,4 ;
9,3
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•	 Für	Biogasanlagen	mit	einer	Kapazität	von	mehr	als	4	MW:

–	 Für	die	ersten	10	Jahre:			

–	 Für	den	Zeitraum	nach	den	ersten	10	Jahren:			

Anfangsvergütung und Degressionsschemen

Siehe die oben dargestellten Berechnungsformeln

Sonstige Formen der Subventionierung

Steuerrechtliche Privilegien oder Zollpräferenzen werden hingegen nicht gewährt. Als sonstige Form der staatlichen 
Subventionierung kommt die Mitfinanzierung der EE-Projekte in Betracht, die aus verschiedenen nationalen und 
europäischen Programmen zur Vermeidung des Klimawandels oder zur regionalen sowie landwirtschaftlichen Entwicklung 
gewährt werden.

Tarife und Subventionen Litauen

Modelle der Tarife

Nach Novellierung des Gesetzes über erneuerbare Energien am 1. Februar 2013 erfolgt die Förderung der 
Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien grundsätzlich durch Bestimmung von maximal möglichen Festtarifen und 
Förderungsquoten	für	Anlagen	mit	einer	Nennleistung		von	über	10	kW	und	Verteilung	dieser	im	Rahmen	einer	Auktion.	
Diese	Förderungsmaßnahmen	sind	zwölf	Jahre	ab	Erteilung	einer	Genehmigung	zur	Stromproduktion	anwendbar.	

Die Stromerzeuger von Anlagen mit einer Nennleistung von bis zu 10 kW zur Stromproduktion für den Eigenbedarf 
des Erzeugers und für dessen Haushaltsbedürfnisse werden dadurch gefördert, dass von ihnen der Stromüberfluss für 
den Festtarif obligatorisch abgekauft wird. Für einige Stromerzeuger gelten andere Regeln. Darunter fallen in der Regel 
solche Stromerzeuger, für die eine Genehmigung zum Ausbau des Stromnetzes vor Inkrafttreten des Gesetzes über 
erneuerbare Energien (d. h. vor dem 24. April 2011) erteilt wurde. Die Förderungsmechanismen finden jedoch keine 
Anwendung auf solche Stromerzeuger, die zum Erwerb von Anlagen die im Gesetz über erneuerbare Energien festgelegten 
Förderungsmittel in Anspruch genommen haben (vgl. Art. 41 Abs. 4 des Gesetzes über erneuerbare Energien).

Bis zum 1. Februar 2013 war gesetzlich eine ganz andere Förderungsordnung vorgesehen. Deswegen drohen jetzt sehr 
viele potentielle Stromerzeuger, die eine Genehmigung zum Ausbau des Stromnetzes vor der Novellierung des Gesetzes 
erhalten haben, die höhere Einkaufstarife gesichert hätte, mit Klagen wegen entgangener Einnahmen.

Für das zweite Vierteljahr 2013 gelten die folgenden Tarife
(IL = installierte Leistung, kW
LTL = Litas / litauische Währung
MwSt = Mehrwertsteuer):

➝

➝

➝

Tarifgestaltung und Sonstige Formen  
der Subventionierung

C = 
Tg × k

 × 3,6 ;
9,3

C = 
Tg × k

 × 3 ;
9,3
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Windenergie

Bis zum 1. April 2013 Ab 1. April 2013
IL ≤ 10 (Einkaufstarif für 

Energieüberfluss)
0,37 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,11 EUR/kWh  

ohne MwSt
0,33 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,10 EUR/kWh  

ohne MwSt

10 < IL ≤ 350 (Höchsttarif)
0,36 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,10 EUR/kWh  

ohne MwSt
0,32 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,09 EUR/kWh  

ohne MwSt

IL > 350 (Höchsttarif)
0,28 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,08 EUR/kWh  

ohne MwSt
0,26 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,08 EUR/kWh  

ohne MwSt

Solar (gebäudenichtintegriert)

IL ≤ 10 (Einkaufstarif für 
Energieüberfluss)

1,25 LTL/kWh  
ohne MwSt

0,36 EUR/kWh  
ohne MwSt

0,75 LTL/kWh  
ohne MwSt

0,22 EUR/kWh  
ohne MwSt

10 < IL ≤ 100 (Höchsttarif)
1,16 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,34 EUR/kWh  

ohne MwSt
0,69 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,20 EUR/kWh  

ohne MwSt

100 < IL ≤ 350 (Höchsttarif)
0,90 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,26 EUR/kWh  

ohne MwSt
0,64 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,19 EUR/kWh  

ohne MwSt

IL > 350 (Höchsttarif)
0,90 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,26 EUR/kWh  

ohne MwSt
0,64 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,19 EUR/kWh  

ohne MwSt

Solar (gebäudeintegriert)

IL ≤ 10 (Einkaufstarif für 
Energieüberfluss)

1,60 LTL/kWh  
ohne MwSt

0,46 EUR/kWh  
ohne MwSt

0,97 LTL/kWh  
ohne MwSt

0,28 EUR/kWh  
ohne MwSt

10 < IL ≤ 100 (Höchsttarif)
1,48 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,43 EUR/kWh  

ohne MwSt
0,87 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,25 EUR/kWh  

ohne MwSt

100 < IL ≤ 350 (Höchsttarif)
1,14 LTL/kWh  
ohne MwSt

0,33 EUR/kWh  
ohne MwSt

0,81 LTL/kWh  
ohne MwSt

0,23 EUR/kWh  
ohne MwSt

IL > 350 (Höchsttarif)
1,14 LTL/kWh  
ohne MwSt

0,33 EUR/kWh  
ohne MwSt

0,81 LTL/kWh  
ohne MwSt

0,23 EUR/kWh  
ohne MwSt

Biogas (aus Deponie)

IL ≤ 10 (Einkaufstarif für 
Energieüberfluss)

0,59 LTL/kWh  
ohne MwSt

0,17 EUR/kWh  
ohne MwSt

0,55 LTL/kWh  
ohne MwSt

0,16 EUR/kWh  
ohne MwSt

10 < IL ≤ 350 (Höchsttarif)
0,55 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,16 EUR/kWh  

ohne MwSt
0,51 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,15 EUR/kWh  

ohne MwSt

350 < IL ≤ 500 (Höchsttarif)
0,55 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,16 EUR/kWh  

ohne MwSt
0,51 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,15 EUR/kWh  

ohne MwSt
500 < IL ≤ 1 000 

(Höchsttarif)
0,51 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,15 EUR/kWh  

ohne MwSt
0,48 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,14 EUR/kWh  

ohne MwSt
1 000 < IL ≤ 2 000 

(Höchsttarif)
0,48 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,14 EUR/kWh  

ohne MwSt
0,46 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,13 EUR/kWh  

ohne MwSt

IL > 2 000 (Höchsttarif)
0,47 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,14 EUR/kWh  

ohne MwSt
0,44 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,13 EUR/kWh  

ohne MwSt
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Biogas (aus anderen Quellen)

IL ≤ 10 (Einkaufstarif für 
Energieüberfluss)

0,44 LTL/kWh  
ohne MwSt

0,13 EUR/kWh  
ohne MwSt

0,43 LTL/kWh  
ohne MwSt

0,12 EUR/kWh  
ohne MwSt

10 < IL ≤ 3500 (Höchsttarif)
0,42 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,12 EUR/kWh  

ohne MwSt
0,41 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,12 EUR/kWh  

ohne MwSt

350 < IL ≤ 500
0,42 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,12 EUR/kWh  

ohne MwSt
0,41 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,12 EUR/kWh  

ohne MwSt

IL > 500 (Höchsttarif)
0,34 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,10 EUR/kWh  

ohne MwSt
0,33 LTL/kWh  

ohne MwSt
0,10 EUR/kWh  

ohne MwSt

Anfangsvergütung und Degressionsschemen

Die	Vergütung	bleibt	für	den	garantierten	Zeitraum	(zwölf	Jahre	ab	Erteilung	einer	Genehmigung	zur	Stromproduktion)	
stabil. Eine Degression gibt es in diesem Zeitraum nicht.

Sonstige Formen der Subventionierung

Steuerrechtliche Privilegien oder Zollpräferenzen werden in Litauen ebenfalls nicht gewährt. Es werden aber Subventionen 
durch den Litauischen Umweltinvestitionsfond (LAAIF) gewährt. Hierbei werden ausschließlich Investitionsprojekte 
gefördert, die das Ziel haben, Umweltverschmutzungen dauerhaft zu vermeiden. Dazu gehört auch die Errichtung und 
Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien.

*Die nachfolgend dargestellte Tarifberechnung enthält keinen Gewinn aus dem Börsenverkauf von Grünen Zertifikaten (vgl. 
Punkt „Sonstige Formen der Subventionierung“).

Tarife und Subventionen Polen

Modelle der Tarife

Der Strom aus EE-Quellen wird zum festen Preis verkauft. Dieser Preis  betrifft alle EE-Quellen (ohne Hinsicht auf 
Effektivität) und entspricht dem Mittelpreis für Energieverkauf vom Vorjahr, der regelmäßig über dem aktuellen Marktpreis 
für Strom aus fossilen Quellen liegt. Der sog. Verkäufer von Amts wegen ist verpflichtet grüne Energie zum o.g. festen (und 
regelmäßig aufgewerteten) Preis anzukaufen. Grüne Energie kann man ebenfalls an sonstige Energieversorger verkaufen, 
aber ohne die genannten Vorteile.

Windenergie

198,90 PLN/MWh = 48 EUR/MWh

Solar

198,90 PLN/MWh = 48 EUR/MWh

Biogas

198,90 PLN/MWh = 48 EUR/MWh
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Anfangsvergütung und Degressionsschemen

Es gibt in Polen keine Degression bezüglich Vergütung für Energie aus EE-Quellen.

Sonstige Formen der Subventionierung

Es	gibt	in	Polen	derzeit	eine	Befreiung	von	der	Verbrauchsteuer	für	Strom	(sog.	akcyza)	aus	erneuerbaren	Energiequellen	
(auf Grund des Nachweises für Einstellung der Herkunftszertifikate). In Polen funktioniert die Subventionierung in Form 
sog. Herkunftszertifikate („Grüne Zertifikate“). 

Diese Wertpapiere werden für eine jeweils erzeugte Menge von erneuerbarer Energie durch die polnische Behörde für 
Regelung des Energiemarktes (Abk. URE) ausgestellt. Derartige Zertifikate sind zwingend durch sonstige Energieerzeuger 
anzukaufen und der Behörde zur Einstellung vorzulegen, sonst ist eine sog. Ersatzgebühr fällig. Aus diesem Grunde sind 
die Herkunftszertifikate ein begehrtes Wertpapier, das an der Warenbörse frei gehandelt wird.

Tarife und Subventionen Slowakei

Modelle der Tarife

Die	Einspeisetarife	für	den	aus	erneuerbaren	Energiequellen	erzeugten	Strom	werden	durch	den	Erlass	des	
Regulierungsamtes über die Preisregulierung in der Elektroenergetik jährlich festgelegt. Es handelt sich um einen fixierten 
Einspeisetarif, welcher die Summe des Strompreises für Verluste und der Zuzahlung darstellt. 

Der Strompreis für Verluste wird vom Regulierungsamt als arithmetischer Durchschnittswert der Strompreise für die Zwecke 
der Deckung der Verluste aller Betreiber der Distributionsgesellschaften festgelegt. Die Zuzahlung stellt die Differenz 
zwischen dem festen Einspeisetarif und dem Strompreis für Verluste dar. Die Zuzahlung (der sogenannte grüne Bonus) 
wird dem Stromerzeuger vom regionalen Betreiber des Distributionssystems, in welches seine EE-Anlage direkt oder durch 
lokales Distributionssystems angeschlossen ist, ausgezahlt. 

Die	Einspeisetarife	für	den	aus	erneuerbaren	Energiequellen	erzeugten	Strom	in	EE-Anlagen,	die	nach	01.01.2013	in	
Betrieb genommen wurden, sind wie folgt bestimmt:

Windenergie

79,29 EUR/MWh

Solar

119,11 EUR/MWh, wobei dieser Einspeisetarif nur denjenigen Stromerzeugern zusteht, deren Solaranlagen auf einer 
Dachkonstruktion bzw. der Außenwand eines mit dem Boden durch eine feste Basis verbundenen Gebäudes errichtet 
werden	und	deren	installierte	Gesamtkapazität	unterhalb	von	100	kW	liegt	(ab	1.	Juli	2013	gilt	der	Einspeisetarif	nur,	
wenn die Solaranlagen die angeführten Bedingungen erfüllen und ihre installierte Gesamtkapazität unterhalb von 30 kW 
liegt). Der erzeugte Strom aus Solaranlagen, welche die angeführten Bedingungen nicht erfüllen, wird vom Staat für den 
Strompreis für Verluste aufgekauft.
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Biogas

134,08 EUR/MWh, wenn die Stromerzeugung aus der Verbrennung des durch die anaerobe Fermentationstechnologie 
erzeugten Biogases in den EE-Anlagen mit installierter Gesamtkapazität unter 1 MW erfolgt;

118,13 EUR/MWh, wenn die Stromerzeugung aus der Verbrennung des durch die anaerobe Fermentationstechnologie 
erzeugten Biogases in den EE-Anlagen mit installierter Gesamtkapazität über 1 MW erfolgt.

Anfangsvergütung und Degressionsschemen

Die	oben	genannten	Einspeisetarife	gelten	für	einen	Zeitraum	von	15	Jahren	ab	der	Inbetriebnahme	der	EE-Anlagen	oder	
ab	dem	Jahr,	in	welchem	die	Rekonstruktion	oder	Modernisierung	des	technologischen	Teils	der	EE-Anlage	durchgeführt	
wurde. Falls die Kosten für die Rekonstruktion oder Modernisierung des technologischen Teils der EE-Anlage niedriger als 
50%	der	Investitionskosten	für	die	Beschaffung	eines	neuen	vergleichbaren	technologischen	Teils	der	EE-Anlage	sind,	wird	
die staatlich garantierte Höhe der Zuzahlung verhältnismäßig gemindert.

Eine abweichende Regelung gilt für die EE-Anlagen mit installierter Gesamtkapazität unterhalb 1 MW.

Sonstige Formen der Subventionierung

Steuerrechtliche Privilegien oder Zollpräferenzen werden in der Slowakei nicht gewährt. Es ist aber möglich, sich um die 
Förderung aus den Strukturfonds der Europäischen Union im Bereich Energetik und um die Subventionierung aus dem 
Staatsbudget (staatliche Investitionshilfe) gemäß dem Gesetz Nr. 561/2007 Slg. über die Investitionshilfe zu bewerben.

Tarife und Subventionen Tschechische Republik

Modelle der Tarife

Die Elektrizitätsenergieherstellung aus EE-Quellen wird durch die Wahl zwischen dem garantierten Einspeisetarif und 
dem	Grünen	Bonus	unterstützt.	Beide	werden	durch	die	Verordnung	des	Energieregulierungsamtes	jedes	Jahr	festgelegt.	
Der Grüne Bonus, dessen Höhe auch festgelegt ist, wird zusätzlich zu dem Marktpreis für die Elektroenergie gezahlt. Der 
Anlagebetreiber	kann	einmal	im	Jahr	wählen,	ob	er	entweder	den	festgesetzten	Einspeisetarif	oder	den	Grünen	Bonus	
abrechnet. Der garantierte Einspeisetarif bei Photovoltaikanlagen gilt nur für die Betreiber der Anlagen mit installierter 
Leistung bis zu 100 kW (30kW für PV).

Windenergie

Im Betrieb vom
Einspeisetarif Grüne Bonus

Euro/kWh Euro/kWh
1.1.2013 – 31.12.2013 0,083 0,061
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Solar

Stromerzeugung durch Ausnutzung der Sonneneinstrahlung für die Quelle mit installierter Leistung bis einschließlich 30kW 
und im Betrieb vom 1.1.2013 bis 31.12.2013.

Im Betrieb vom Quelle mit installierter Leistung [kW]
Einspeisetarif Grüne Bonus

Euro/kWh Euro/kWh
1.1.2013 – 30.6.2013 0 5 0,133 0,111
1.1.2013– 30.6.2013 5 30 0,110 0,089

1.7.2013 – 31.12.2013 0 5 0,116 0,095
1.7.2013 – 31.12.2013 5 30 0,094 0,073

Biogas

Im Betrieb vom Quelle mit installierter Leistung [kW]
Einspeisetarif Grüne Bonus

Euro/kWh Euro/kWh
1.1.2013 – 31.12.2013 Müll und Deponie 0,074 0,0351
1.1.2013 – 31.12.2013 Biogasanlage mit Kapazität bis zu 550 kW 0,139 0,097

Anfangsvergütung und Degressionsschemen

In der Tschechischen Republik werden die Tarife durch eine Verordnung des Energieregulierungsamtes festgelegt, in der 
die	Preise	um	max.	5%	sinken	können.	Wenn	die	Rückvergütung	der	Investition	in	die	Anlage	einen	Zeitraum	von	weniger	
als	zwölf	Jahre	umfasst,	kann	die	Unterstützung	weiter	sinken.	Die	Unterstützung	wird	entweder	durch	den	Grünen	Bonus	
oder durch den Einspeisetarif für die Dauer des Betriebs der Anlage gewährt. 

Die	Form	der	Unterstützung	kann	jedes	Jahr	zum	1.1.	geändert	werden.	Seit	dem	Jahr	2013	wurde	die	Unterstützung	für	die	
Gewinnung der Solarenergie ausdrücklich begrenzt. Nun werden lediglich Solarkraftwerke mit Nennleistung bis zu 30 kW 
auf einem im Grundbuch eingetragenen Gebäude unterstützt.  

Sonstige Formen der Subventionierung

Befreiung	von	der	Körperschaftsteuer	und	der	Grundsteuer	im	Jahre	der	Inbetriebnahme	und	in	den	fünf	folgenden	Jahren	
des Betriebs. Die Voraussetzung der Steuerfreiheit wird bei der Festlegung des Energieeinkaufpreises aus den  EE-Quellen 
erfasst. Die weitaus wichtigsten Subventionsleistungen werden gegenwärtig von den Dotationsprogrammen des EU-Fonds
erbracht. Man kann sogar konstatieren, dass die EU-Fonds in einem Umfang Mittel zur Verfügung stellen, die den 
Unterstützungsleistungen nach dem Gesetz Nr. 165/2012 Slg. weitgehend entsprechen.
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Tarife und Subventionen Ukraine

Modelle der Tarife

Der	grüne	Tarif	gilt	für	Erzeuger	elektrischer	Energie	aus	alternativen	Energiequellen.	Dabei	wird	er	von	der	NERK	für	jeden	
Betreiber	einzeln	bestimmt.	Als	Bezugsgröße	für	die	Bestimmung	der	Höhe	des	Tarifs	gilt	der	für	Januar	2009	festgesetzte	
Tarif für Stromverbraucher zweiter Spannungsklasse (0,5846 UAH, damals 0.05385 EUR). Die Bezugsgröße wird mit dem 
Koeffizienten des grünen Tarifs je nach Art der Energiegewinnung multipliziert. Bei Wasserkraft und Sonnenenergie wird 
zusätzlich mit dem Koeffizienten für Stoßzeitenverbrauch nach dem Drei-Zonen-Tarif (derzeit 1,8) multipliziert.

Windenergie

Art Leistung (kW)

Grüner 
Koeffizient/

Ergebnis in EUR
bis 31.03.2013

01.04.2013  
bis  

31.12.2014

01.01.2015  
bis  

31.12.2019

01.01.2020  
bis  

31.12.2024

01.01.2025  
bis  

31.12.2029

Aus Windenergie 
erzeugte 

Elektroenergie
<600

1,2/ 
0,0646

– – – –

600–2000
1,4/ 

0,0754
– – – –

>2000
2,1/ 

0,1131
– – – –

Windenergie 
gewonnen 

mit Hilfe von 
Windrädern

<600 –
1,20/ 

0,0646
1,08/ 

0,0582
0,96/ 
0,0517

0,84/ 
0,0452

600–2000 –
1,40/ 

0,0754
1,26/ 

0,0679
1,12/ 

0,0603
0,98/ 

0,0528

>2000 –
2,10/ 
0,1131

1,89/ 
0,1018

1,68/ 
0,0905

1,47/ 
0,0792

Solar

Solarenergie 
Freiflächen

4,8/ 
0,4653

3,5/ 
0,3393

3,15/ 
0,3053

2,8/ 
0,2714

2,45/ 
0,2375

Dach bzw. 
Fassaden

>100
4,6/ 

0,4459
3,6/ 

0,3489
3,24/ 

0,3141
2,88/ 

0,2791
2,52/ 

0,2443
Dach bzw. 
Fassaden

<100
4,4/ 

0,4265
3,7/ 

0,3586
3,33/ 

0,3228
2,96/ 

0,2869
2,59/ 

0,2510
Dach bzw. 
Fassaden 
privater 

Haushalte

<10
3,7/ 

0,3586
3,33/ 

0,3228
2,96/ 

0,2869
2,59/ 

0,2510

Biogas

 Biogas –
2,30/ 
0,1239

2,07/ 
0,1115

1,84/ 
0,0991

1,61/ 
0,0867

Anmerkung: Der „grüne Tarif“ für Solaranlagen auf Dächern bzw. Fassaden privater Haushalte gilt ab dem 01.01.2014.
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Anfangsvergütung und Degressionsschemen

Der „grüne Tarif“ gilt bis zum 01.01.2030 und wird nur dann angewandt, wenn ein bestimmter Anteil von Bestandteilen  
einer Anlage (die bei der Errichtung der Anlage verwendet wurden) ukrainischer Herkunft ist. Dabei gelten die folgenden 
Werte der sog. Local Content  Anforderung, wobei diese lediglich diejenige Anlagen betreffen, mit deren Bau ab dem  
01.	Januar	2012	begonnen	wurde:

–	 mindestens	30%	für	Anlagen,	die	Strom	aus	Wind-,	Solarenergie	oder	Biomasse	erzeugen	und	nach	dem	 
01.	Juli	2013	in	Betrieb	genommen	werden;	

–	 mindestens	50%	für	Anlagen,	die	Strom	aus	Wind-,	Solarenergie	oder	Biomasse	erzeugen	und	nach	dem	 
01.	Juli	2014	in	Betrieb	genommen	werden;

–	 mindestens	30%	für	Anlagen,	die	Strom	aus	Biogas	erzeugen	und	nach	dem	01.	Januar	2014	in	Betrieb	genommen	
werden;

–	 mindestens	50%	für	Anlagen,	die	Strom	aus	Biogas	erzeugen	und	nach	dem	01.	Januar	2015	in	Betrieb	genommen	
werden.

Anmerkung:	Bei	Anlagen	(unabhängig	von	deren	Art),	mit	deren	Errichtung	nach	dem	01.	Januar	2012	begonnen	wurde	
und	die	vor	dem	01.	Juli	2013	in	Betrieb	genommen	wurden,	müssen	mindestens	15%	der	Konstruktionskosten	für	Material,	
Technik, Arbeit und Service eine ukrainische Herkunft aufweisen.
Von der Anforderung der Local-Content-Regelung sind die PV-Anlagen bis zu 10 KW befreit, die auf dem Dach bzw. an 
Fassaden privater Haushalte montiert werden.
Folgender fester Anteil von Bestandteilen einer Anlage muss ukrainischer Herkunft sein:

Windenergie:

Elemente von lokaler 
Wertschöpfung

Vorgänge, die in der Ukraine 
durchgeführt werden 

müssen
Fester	Anteil	in	%

Rotorblätter Produktion 15
Turm Produktion 15

Gondel Montage 30
Hauptrahmen Produktion 5
Hauptwellen Produktion 5

Rotor
Produktion 5
Montage 5

Bauarbeiten Durchführung 20
Insgesamt 100

Solarenergie:

Elemente von lokaler 
Wertschöpfung

Vorgänge, die in der Ukraine 
durchgeführt werden 

müssen
Fester	Anteil	in	%

Polykristallines Silizium Produktion 32
Ingots/ Barren Mono-, Multi- 
oder Pseudomonokristalline 

Produktion 13

Wafer, Mono- oder 
Multikristalline 

Produktion 7

Photovoltaikzellen Produktion 20
Photovoltaikmodule Montage 23

Bauarbeiten Durchführung 5
Insgesamt 100
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Biogas:

Elemente von lokaler 
Wertschöpfung 

Vorgänge, die in der Ukraine 
durchgeführt werden 

müssen
Fester	Anteil	in	%

Bioreaktor für Hydrolyse Produktion 35
Blockheizkraftwerk Produktion 35

Bauarbeiten Durchführung 30
Insgesamt 100

Sonstige Formen der Subventionierung

Der ukrainische Gesetzgeber traf eine Fülle von Maßnahmen zur Förderung von erneuerbaren Energien. Beim Vorliegen 
von bestimmten, gesetzlich normierten Voraussetzungen können Unternehmen ganz oder teilweise von der Körperschafts-, 
Grund- und Umsatzsteuer sowie von Einfuhrzöllen befreit werden.

Des	Weiteren	wird	die	Grundsteuer	für	Grundstücke,	auf	welchen	EE-Anlagen	liegen,	in	Höhe	von	25%	vom	üblichen	
Steuersatz erhoben. Die Höhe der Pacht für Grundstücke, die für die Errichtung, Wartung, Betrieb oder als Standort für 
EE-Energieanlagen ausgewiesen sind, einschließlich der technischen Infrastruktur solcher Anlagen (Produktionsanlagen, 
Basen,	Verteilungspunkte,	Umspannwerke,	elektrische	Netze),	kann	höchstens	3%	vom	festgelegten	Grundstückswert	
betragen.

Tarife und Subventionen Ungarn

Modelle der Tarife

Die	Förderung	von	Strom	aus	erneuerbaren	Energiequellen	erfolgt	in	Ungarn	vorwiegend	über	eine	Preisregelung	in	
Gestalt einer Einspeisevergütung. Die Dauer der Vergütung und die geförderte Höchstmenge werden vom Energieamt 
(Magyar Energia Hivatal) auf Basis der gesetzlichen Rahmenbedingungen festgelegt. Die Einspeisevergütung wird 
desweiteren jährlich auf in der einschlägigen Regierungsverordnung festgelegte Weise indexiert.
Die Vergütung unterscheidet (mit Ausnahme von Solar) zwischen drei Zeiträumen. Diese Zeiträume wiederum sind je nach 
geographischer Zone und je nachdem, ob der Tag ein Ruhe- oder ein Werktag ist, unterschiedlich.

Windenergie

UF/kWh Eurocent/kWh
Hauptlastperiode  29,56 10,02
Schwachlastperiode  26,46 9,1
Niederschwachlastperiode  10,80 3,7 

Solar

 UF/kWh Eurocent/kWh
Hauptlastperiode  26,46 9,1
Schwachlastperiode  26,46 9,1
Niederschwachlastperiode  26,46 9,1

➝

➝
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Tarifgestaltung und Sonstige Formen  
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Biogas

 UF/kWh Eurocent/kWh
Hauptlastperiode  29,56 10,02
Schwachlastperiode  26,46 9,1
Niederschwachlastperiode  10,80 3,7

Anfangsvergütung und Degressionsschemen

Die Einspeisevergütung wird jährlich gemäß der einschlägigen Regierungsverordnung indexiert, wobei dazu die Grundlage 
der im Vorjahr letztverkündete Verbraucherpreisindex des Ungarischen Statistischen Amtes (KSH) bildet.

Die Dauer der Vergütung und die geförderte Höchstmenge werden vom Energieamt (Magyar Energia Hivatal) auf 
Basis der gesetzlichen Rahmenbedingungen festgelegt. Dem Antrag auf Erteilung der Einspeisegenehmigung 
(Kleinkraftwerksgenehmigung) ist vom Antragsteller auch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung beizufügen. Diese wird bei 
der Dauer der Einspeisevergütung zugrunde gelegt.  

Sonstige Formen der Subventionierung

Steuerrechtliche Privilegien oder Zollpräferenzen werden hingegen nicht gewährt. Darüber hinaus existieren 
Subventionsprogramme für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, die explizit Projekte aus dem Bereich der 
erneuerbaren Energien als förderfähig nennen. Erfahrungen zeigen aber, dass vergleichbare Projekte auch aus 
allgemeinen Förderprojekten, deren Ziel nicht ausschließlich die Förderung von Projekten aus dem EE-Bereich ist, 
Fördermittel erhalten haben.
 

➝

➝

Tarifgestaltung und Sonstige Formen  
der Subventionierung
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Tarifgestaltung und Sonstige Formen  
der Subventionierung

Anfangsvergütung (Höchsttarif am Beispiel von Windenergie)

Steuerrechtliche Privilegien und Zollpräferenzen

Nota bene: 
– Die Voraussetzungen in Polen und Lettland gestatten nicht, die Tarife exakt bzw. unkompliziert zu kalkulieren, 

sie können aber bei Bedarf durch die zuständigen Ansprechpartner mitgeteilt werden (vgl. bnt attorneys-at-law 
Kontaktliste);

– In der tschechischen Republik werden entweder die festgesetzte Anfangsvergütungen oder der Grüne Bonus 
angewandt;

– In Estland wird lediglich ein Bonus-Betrag zusätzlich gezahlt.
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Sicherung des Grundstückes und 
Genehmigungsvorschriften

Werden die Grundstücke für EE-Anlagen üblichererweise zu Eigentum 
erworben oder gepachtet? Darf eine ausländische Gesellschaft 
das Grundstück in ihr Eigentum erwerben? Sonstige Formen der 
Grundstückssicherung?

Estland:

Grundstückssicherung kann 
entweder durch Pacht oder durch 
Eigentum erfolgen. 

Aus Gründen der Landesverteidigung 
ist es jeder juristischen Person 
mit Sitz in einem Staat, der nicht 
Partei des europäischen Einheits-
wirtschaftsraum-Abkommens ist, 
verboten, Immobilien in bestimmten 
Gebieten Estlands zu erwerben. Aber 
aus Gründen nationaler Bedeutung 
kann die Regierung einen solchen 
Erwerb genehmigen.

Als zusätzliche Option kommt das 
Erbbaurecht in Betracht. Bei diesem 
wird die Errichtung eines Werkes auf 
dem Grundstück genehmigt, das sich 
im Besitz von einem Dritten befindet.

Lettland:

Der Erbauer einer EE-Anlage kann 
das Grundstück entweder erwerben 
oder dieses pachten. 

Einschränkungen für die 
ausländischen Gesellschaften 
bestehen in Bezug auf die land- und 
forstwirtschaftlichen Flächen. Bei 
den Gesellschaften aus EU-Staaten 
bleibt diese Einschränkung bis zum 
1. Mai 2014 in Kraft;  eine solche 
EU-Gesellschaft kann aber eine 
Gesellschaft in Lettland gründen 
(z.B. eine GmbH), die keinen 
Einschränkungen unterliegt.

Litauen:

Der Betreiber einer EE-Anlage 
kann entweder einen Pachtvertrag 
abschließen oder das Grundstück 
erwerben.

Ausländische Gesellschaften dürfen 
ein Grundstück frei erwerben, 
wenn sie europäischen und 
transatlantischen Integrationskriterien 
Litauens entsprechen. Außerdem 
dürfen sie bis zum 30. April 2014 
keine land- und forstwirtschaftlichen 
Flächen erwerben, es sei denn, sie 
haben in Litauen eine Filiale oder 
Repräsentanz gegründet.

Als zusätzliche Möglichkeiten für die 
Sicherung des Grundstücks gelten:
1. Bei Nutzung des Grundstückes 
auf Basis eines Pachtvertrages kann 
der Anlagebetreiber seine Rechte 
aus dem Pachtvertrag gegenüber 
Dritten geltend machen, wenn der 
Pachtvertrag im Register eingetragen 
ist.
2. Nießbrauch.

➝ ➝ ➝
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Ukraine:

Bei der Errichtung einer EE-Anlage ist die Pacht  
des Grundstückes, auf dem sich die Anlage befindet, 
empfehlenswert, da die Betriebsdauer einer  
EE-Anlage	bei	ungefähr	20	Jahren	liegt.

Agrarland wird weder an natürliche noch juristische 
Auslandspersonen veräußert. Nichtlandwirtschaftliche 
Grundstücke innerhalb  und außerhalb von 
Ortschaften können von ausländischen Personen 
erworben werden, falls sie Eigentum an Immobilen 
erwerben, die sich auf diesem Grundstück befinden.

Belarus:

Obwohl Art.12 des Bodengesetzbuches Eigentum 
an Grundstücken für Privatsubjekte vorsieht, werden 
Grundstücke bis dato in der Praxis hauptsächlich 
verpachtet. Da die meisten Grundstücke im 
Staatseigentum stehen und Rechtsgeschäfte über 
Grundstücke darüber hinaus strikten gesetzlichen 
Regelungen unterliegen, ist ihre Nutzung zu 
Absicherungszwecken bei der Projektfinanzierung 
relativ	beschränkt.	Seit	dem	1.	Januar	2012	können	
juristische Personen auf Grund des Ediktes Nr. 
431 vom 23.09.2011 unter Einhaltung bestimmter 
Voraussetzungen Grundstücke von natürlichen 
Personen erwerben und gepachtete oder auf Grund 
sonstiger Vermögensbefugnisse (Einräumung 
dinglicher Rechte) erworbene staatliche Grundstücke 
ablösen. 

Ausländische Gesellschaften dürfen kein 
Eigentum an Grundstücken erwerben (Art. 12 des 
Bodengesetzbuches).

Die Sicherung des erforderlichen Grundstücks kann 
auch auf Grund eines mit der Republik Belarus 
abgeschlossenen Investitionsvertrages erfolgen.

➝ ➝
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Ungarn:

Es kommt darauf an, welche Art von EE-Anlagen 
errichtet werden sollen und wo der Errichtungsort 
liegt. Insbesondere bei Biogasanlagen bietet sich an, 
dass der Genehmigungsinhaber/Investor die Fläche 
erwirbt.

Für Windenergieanlagen / Windparks werden 
in erster Linie die Pachtverträge zwischen den 
Grundbesitzern und dem Genehmigungsinhaber / 
Investor abgeschlossen. 

Für inländische und ausländische juristische 
Personen gilt das Verbot, die landwirtschaftlich 
gewidmeten Grundstücke zu erwerben.

Des Weiteren existiert das Rechtsinstitut 
des „Überbaus“. Demgemäß einigen sich 
Grundstückseigentümer und Bauherr, dass die zu 
errichtenden Bauwerke, Gebäude und Anlagen 
nicht in das Eigentum des Grundstückseigentümers, 
sondern in das Eigentum des Bauherrn fallen. 
Die genannten Einrichtungen werden auf einem 
gesonderten Grundbuchblatt aufgeführt, sie können 
als Sicherheit dienen und grundbuchrechtlich belastet 
werden.

Polen:

In Polen empfiehlt sich Pacht für den Aufbau von 
Windparks und Solaranlagen. Bei Biogasanlagen ist 
Eigentum am Grundstück zu empfehlen.

Der Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen ist in 
Polen für Ausländer beschränkt: notwendig ist stets 
eine Genehmigung des Innenministers in Absprache 
mit dem Minister für Landwirtschaft. Für Bürger 
und Firmen aus EU-Mitgliedstaaten entfallen die 
Einschränkungen	diesbezüglich	im	Jahre	2016.

Ferner besteht in Polen eine besondere Rechtsform, 
die dem Eigentum ähnlich ist, jedoch zeitlich auf 99 
Jahre	beschränkt,	der	sog.	Erbnießbrauch.	Bei	dieser	
Form bleibt der Staat oder die Gemeinde Eigentümer 
des Grundstücks, jedoch verfügt der Erbnießbraucher 
im Übrigen über sämtliche Befugnisse des 
Eigentümers, das Recht ist frei veräußerlich und 
erblich,	einen	Nachteil	bilden	Jahresgebühren,	die	mit	
der Zeit steigen können. 

➝ ➝
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Sicherung des Grundstückes und 
Genehmigungsvorschriften

Werden die Grundstücke für EE-Anlagen üblichererweise zu Eigentum 
erworben oder gepachtet? Darf eine ausländische Gesellschaft 
das Grundstück in ihr Eigentum erwerben? Sonstige Formen der 
Grundstückssicherung?

Slowakei:

In der Praxis werden die Grundstücke für EE-Anlagen 
hauptsächlich angemietet.

Generell können die Ausländer ohne Rücksicht 
auf ihre Staatsbürgerschaft oder ihren Wohnort die 
Immobilien in der Slowakei erwerben. Eine Ausnahme 
dazu gilt für den Erwerb von Ackerland und 
Waldflächen im Außenbereich. Des Weiteren können 
Ausländer keine Liegenschaften erwerben, deren 
Erwerb durch Sondervorschriften eingeschränkt ist 
(Gesetz  
Nr. 44/1988 über den Schutz und Ausnutzung der 
Bodenschätze (Bergbaugesetz) oder das Gesetz  
Nr. 184/2002 (Wassergesetz)).

Das erforderliche Grundstück kann auch mittels der 
Errichtung einer Grunddienstbarkeit gesichert werden.

Tschechische Republik:

In Praxis ist eine langfristige Vermietung der 
Grundstücke für die Platzierung der Anlagen für 
die Herstellung von Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen	mit	einer	Zeitspanne	von	15–30	
Jahren	üblich.	

Der Erwerb von Grundstücken durch ausländische 
Rechtssubjekte ist in der Tschechischen 
Republik nicht begrenzt, das gilt genauso bei 
landwirtschaftlichen Grundstücken.

Eine abweichende Nutzung der landwirtschaftlichen 
Grundstücke ist beschränkt, da diese nach 
Genehmigung des zuständigen Organs der 
öffentlichen Verwaltung erfolgt. Eine solche 
Genehmigung wird in Übereinstimmung mit dem 
Gesetz über den Schutz des Agrarlandfonds in 
begrenzten Fällen erteilt.

Es ist empfehlenswert die Möglichkeit zum 
EE-Gebrauch der einzelnen Grundstücke im 
Projektvorhaben vorab zu überprüfen, so dass man 
Verzögerungen verhindert.

Des Weiteren kann man die Nutzung des Grundstücks 
mit einer Reallast sichern, aber auch hier muss man 
die oben genannten gesetzlichen Begrenzungen 
berücksichtigen.

➝ ➝
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Sicherung des Grundstückes und 
Genehmigungsvorschriften

Unterliegt die Bautätigkeit für Errichtung der EE-Anlagen oder  
die Tätigkeit in Energieerzeugung der Lizenzpflicht?

Belarus – weder die Bautätigkeit selbst noch die Energieerzeugung unterliegen einer Lizenzpflicht. Es ist aber darauf zu 
achten, dass die Planung einiger Abschnitte des Projekts, wie z.B. die Planung des Brandschutzes, lizenzpflichtig ist und 
einige Bauarbeiten eine Zertifizierung erfordern.

Estland – Eine Genehmigung für die Bautätigkeit ist notwendig, wenn die Errichtung einer EE-Anlage oder eines 
EE-Kraftwerks die Anknüpfung an ein bestimmtes Grundstück erfordert.

Eine Lizenz für Stromerzeugung ist erforderlich, ausgenommen Stromerzeugung durch den Erzeuger, der 
Stromerzeugungsanlagen mit der Netzkapazität unter 100 kW benutzt. Diese Regel gilt nicht nur für erneuerbare Energien, 
sondern für alle Energiearten.

Lettland – Die Einrichtung einer EE-Anlage bedarf einer Baugenehmigung der entsprechenden regionalen Baubehörde, 
es ist aber keine besondere Lizenz für eine Bautätigkeit vorgesehen.

Nach dem Energiegesetz müssen die Energieerzeugungsunternehmen als solche bei der Regulierungsbehörde registriert 
sein. Es besteht aber keine Lizenzierungspflicht. Seit dem 11. August 2009 bedarf jede EE-Anlage einer Betriebserlaubnis 
des Wirtschaftsministeriums.

Litauen – Die Bautätigkeit für die Errichtung von EE-Anlagen unterliegt keiner Lizenzpflicht. In vielen Fällen kann jedoch 
die Baugenehmigung erforderlich sein.

Für die Stromerzeugung ist in Litauen eine Genehmigung erforderlich. Diese wird auf Antrag nach Vorlage aller 
erforderlichen Unterlagen vom Energieministerium erteilt. Eine Lizenzierungspflicht ist dafür nicht vorgesehen.

Polen – Bautätigkeit für die Errichtung der EE-Anlagen unterliegt in Polen keiner Lizenzpflicht.
Es besteht aber die Pflicht, eine Konzession für Energieerzeugung (unabhängig von der Quelle, mit Ausnahme des 
landwirtschaftlichen Biogases – regulierte Tätigkeit – ausschließlich eine behördliche Anmeldung der Erzeugung 
erforderlich) einzuholen. Die Konzession ist bei der Behörde für Regelung des Energiemarktes (Abk. URE) zu beantragen.

Slowakei – Das Wirtschaftsministerium reguliert die Errichtung der EE-Anlagen durch die Erteilung der Zertifikate über 
den Einklang des Investitionsplans der Errichtung der EE-Anlage mit dem langfristigen Konzept der Energiepolitik der 
Slowakei. Der Erwerb dieser Zertifikate ist derzeit für die Errichtung aller EE-Anlagen mit der installierten Leistungskapazität 
von mindestens 1 MW erforderlich. Eine Ausnahme bilden Solaranlagen, bei denen ein Zertifikat ab der installierten 
Gesamtkapazität von mindestens 100 kW erforderlich ist. 

Die Energieerzeugung durch EE-Anlagen mit installierter Gesamtkapazität über 1MW ist lizenzpflichtig. Falls die installierte 
Gesamtkapazität 1 MW nicht übersteigt, hat der Unternehmer nur eine Meldepflicht gegenüber dem Regulierungsamt.

Tschechische Republik – Die Bautätigkeit für die Errichtung der EE-Anlagen unterliegt keiner Lizenzpflicht, es ist jedoch 
ein festgesetztes Baugenehmigungsverfahren einzuhalten.

Die Elektrizitätserzeugung darf man auf dem Staatsgebiet der Tschechischen Republik strikt aufgrund einer Lizenz 
erbringen. Diese Lizenz ist notwendig, um die hergestellte Elektrizität in das elektrische Netz einspeisen zu können. Der 
Hersteller der Windenergie muss z.B. die Lizenz zur Energieherstellung spätestens vor dem Anschluss des Betriebs an das 
Elektrizitätsnetz haben.
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Sicherung des Grundstückes und 
Genehmigungsvorschriften

Ukraine – Die Bautätigkeit zur Errichtung der Anlagen von dem IV. und V. Schwierigkeitsgrad - zur denen die EE-Anlagen 
in der Regel zugerechnet werden - ist lizenzpflichtig. Zur Bautätigkeit gehören dabei nach Art. 9 des Gesetzes „Über 
die Lizenzierung einiger Arten der Wirtschaftstätigkeit“ nicht nur die Bauarbeiten selbst, sondern auch Forschungs- und 
Projektierungsarbeiten im Baubereich sowie Montage von Ingenieurs- und Transportnetzen.  

Die Energieerzeugung ist lizenzpflichtig für Unternehmen, die über Ausrüstung mit einer Kapazität ab 5 MW Leistung 
verfügen, sowie für Unternehmen die über Ausrüstung verfügen, welche elektrische Energie aus alternativen 
Energiequellen	für	den	Eigenverbrauch	erzeugt	(ab	10	MW	Leistung)	und	für	Unternehmen,	die	beabsichtigen	die	
produzierte	elektrische	Energie	aus	alternativen	Energiequellen	im	Großhandel	anzubieten.
 
Ungarn – kennt keine besondere Lizenzpflicht für die Bautätigkeit.

Für die Energieerzeugung ist die Genehmigung des Ungarischen Energieamtes (Magyar Energia Hivatal) erforderlich. 
Diese wird erteilt, wenn sämtliche „untergeordneten“ behördlichen Genehmigungen (insbesondere: Umweltgenehmigung, 
Baugenehmigung, Netzanschlussvertrag) vorhanden sind. Eine zusätzliche Lizenz ist aber nicht erforderlich.
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Sonstiges

Gibt es besondere Regelungen für Offshore Windkraftanlagen?
Welche Voraussetzungen des Luftverkehrsrechts sind relevant?

Estland:

Ja. Um eine Windkraftanlage in 
einem öffentlichen Gewässer zu 
bauen, ist es notwendig, eine 
Bebauungsgenehmigung von der 
Regierung der Republik Estland  zu 
erhalten. Ausführliche Pläne und die 
Projekt- und Kostendokumentation 
für Windenergieanlagen bzw. 
Windparke müssen durch 
die  Luftfahrtbehörde, das 
Verteidigungsministerium und die 
Polizei- und Zollbehörden genehmigt 
werden.

Lettland:

Nein, Keine besonderen 
Regelungen.

Verordnung Nr. 570 über die 
Gestaltung und Aufstellung der 
Warnsignale (Noteikumi par  
objektu marķēšanu un aprīkošanu  
ar	aizsarggaismām)	vom	 
21.	Juli	2008	verlangt	die	
Aufstellung von Warnsignalen auf 
Windkraftanlagen.

Litauen:

Ja. Für Offshore-Windparks 
müssen die Antragsteller an einer 
Ausschreibung teilnehmen, um eine 
Genehmigung für die Nutzung des 
Küstenmeers, der ausschließlichen 
Wirtschaftszone in der Ostsee oder 
der Küstengebiete für den Bau 
und den Betrieb des Windparks zu 
erhalten. 

➝ ➝ ➝
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Ukraine:

Nein, es besteht keine gesonderte Regelung. 

Für die Errichtung von Bauten, welche die Sicherheit 
des Luftverkehrs bedrohen können, ist eine 
Bestätigung der Luftverkehrsbehörde zu beantragen. 

Belarus:

Nein. Belarus hat keinen Zugang zum Meer.

Die Errichtung von Gebäuden und Anlagen mit einer 
Gesamthöhe von über 50 Metern soll vorab durch 
das Verteidigungsministerium und Ministerium für 
Transport und Kommunikation bewilligt werden. Die 
Eigentümer der WKA müssen auf eigene Kosten 
Tages- und Nachtkennzeichen in Übereinstimmung 
mit den Vorschriften über die Ausrüstung von 
Flugplätzen installieren und die zuständigen Organe 
über die Inbetriebsetzung der Anlagen informieren.

➝ ➝
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Ungarn:

Nein. Ungarn hat keinen Zugang zu Seeflächen.
Die Vorschriften des Luftverkehrsrechts richten 
sich vor allem nach Annex 14 zum internationalen 
Luftfahrtübereinkommen von ICAO. 
Aus diesem Grunde müssen die Windturbinen in der 
Nähe von Landeflächen, die grundsätzlich höher als 
150 m sind oder diese Höhe überschreiten, an die 
folgenden Voraussetzungen angepasst werden:

•	 weiß	bemalt	(über	dem	oberen	2/3	des	Mastes,	 
die Gondel und die Schraubenblätter);

•	 mit	Lichtern	versehen	an	der	Gondel	(so	dass	dies	
von kommenden Flugzeugen ungehindert gesehen 
werden kann) und an den Schraubenblättern. 
Die Beleuchtung muss die höchste Turbine und 
die Gestaltung des Geländes, der Gesamtanlage 
erkennbar machen und sich an die weiteren, im 
Gebiet befindlichen, beleuchteten Hindernisse 
anpassen;

•	 falls	Blinklichter	verwendet	werden,	müssen	diese	
simultan blinken.

Eine Abweichung von diesen Regelungen wird an 
mehreren Punkten aufgrund lokaler aeronautischer 
Bemessungen, bzw. Studien ermöglicht.

Polen:

Ja. Es wurden erst 2011 besondere Vorschriften 
erlassen, die den Aufbau von wirtschaftlichen 
Offshore-Anlagen in Polen ermöglichen (bzgl. 
künstliche Inseln). Allerdings wurden bisher fünf 
Genehmigungen für den Aufbau von Offshore-
Windparks erteilt, davon ist noch keine in die 
Aufbauphase getreten. Es wurden auch 40 weitere 
Anträge gestellt, die jedoch nach aktuellem 
Kenntnisstand noch nicht entschieden wurden. Der 
Aufbau erfolgt auf Grund des sog. Bescheids über 
Standortfestlegung der öffentlichen Investition für 
den der Minister für Transport und Wasserwirtschaft 
zuständig ist und der Baugenehmigung, die vom 
Behördenleiter (Woiwoden) erteilt wird. Es gibt ein 
besonderes Schiedsverfahren, falls sich mehr als ein 
Investor für eine potentielle Lokalisation interessiert.

Es gibt keine besonderen Regelungen für 
EE-Quellen im polnischen Luftverkehrsrecht, bis 
auf die Pflicht, alle Hürden (Bauten) über 100 m 
bei der Luftschutzbehörde (zivile und militärische) 
anzumelden und besonders zu kennzeichnen. In der 
Nähe von Flughäfen können als Hürden auch kleinere 
Bauten (darunter auch WKA) anerkannt werden.

➝ ➝

Sonstiges

Gibt es besondere Regelungen für Offshore Windkraftanlagen?
Welche Voraussetzungen des Luftverkehrsrechts sind relevant?
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Slowakei:

Nein. Die Slowakische Republik ist ein Binnenland.

Für die Errichtung von Gebäuden und Anlagen 
außerhalb der Schutzzonen mit einer Gesamthöhe 
von über 100 Metern über dem Meeresspiegel oder 
mit einer Gesamthöhe von 30 Metern in dem Falle, 
dass sich diese auf natürlichen oder künstlichen 
Anhöhen befinden, 100 m oder mehr über den 
Meeresspiegel hinausragen und die Sicherheit des 
Luftverkehrs bedrohen könnten, ist die Zustimmung 
des Luftverkehrsamtes notwendig. Einer Zustimmung 
des Luftverkehrsamtes bedarf auch die Errichtung 
solcher Objekte, die die Funktion der Luftbordgeräte 
und Lufteinrichtungen hindern könnten (wie z.B. 
Energieanlagen und Sendestationen). Falls es 
die Luftverkehrssicherheit erfordert, sind die 
Eigentümer dieser Einrichtungen verpflichtet, diese 
als Luftverkehrshindernis bezeichnen zu lassen. 
Die Eigentümer der Windkraftanlagen müssen auf 
eigene Kosten Tages- und Nachtwarnleuchtsignale 
installieren und diese instand halten.

Tschechische Republik:

Nein. Die Tschechische Republik ist ein Binnenland.

Für den Standort der Windkraftanlage ist die 
Zustimmung des Amts für Zivilluftverkehr und des 
Verteidigungsministeriums notwendig, wenn das 
Kraftwerk nicht im Schutzgebiet einer Einflugschneise 
liegt. Diese Zustimmung wird in den meisten Fällen 
notwendig sein. Weiter ist es ab einer bestimmten 
Höhe notwendig, zu Sicherheitszwecken ein Warnlicht 
auf dem Oberteil des Kraftwerks zu errichten.

➝ ➝

Sonstiges

Gibt es besondere Regelungen für Offshore Windkraftanlagen?
Welche Voraussetzungen des Luftverkehrsrechts sind relevant?
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Notizen
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